
~Baudirektion 
Kanton Zürich 

VERFÜGUNG 

vom 9. Oktober 2012 

Weiach. Privater Gestaltungsplan «Lärmschutz Büel» 

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG) 

ARE/ 137 /2012 

Der Gemeinderat Weiach hat am 6. März 2012 dem privaten Gestaltungsplan «Lärmschutz 

Büel» zugestimmt. Gegen diesen Beschluss wurde gemäss Rechtskraftbescheinigung des 

Baurekursgerichts vom 28. Juni 2012 kein Rechtsmittel eingelegt. 

Der Gestaltungplan wurde durch das Quartierplanverfahren Büel ausgelöst. Er regelt die 

für die Überbauung lärmschutzrelevanten Erfordernisse. Das Gestaltungsplangebiet liegt 

innerhalb der Kernzone mit Empfindlichkeitsstufe III im Einflussbereich der Glattfelder­

strasse und des Flughafens Zürich. Gegenüber dem Strassenlärm können die Planungs­

werte ohne Massnahmen nicht eingehalten werden. Gegenüber dem Fluglärm werden die 

Planungswerte nicht überschritten. In den Vorschriften werden die notwendigen Mass­

nahmen für den Lärmschutz festgelegt. 

Die Akten, bestehend aus dem Situationsplan Mst. 1:500, den Vorschriften sowie dem 

erläuternden Bericht nach Art. 47 RPV, sind vollständig. 

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckrnässig und angemessen (§ 5 PBG). 

Die Baudirektion v e r f ü g t : 

I. Der private Gestaltungsplan «Lärmschutz Büel», dem der Gemeinderat Weiach am 

6. März 2012 zugestimmt hat, wird genehmigt. 

II. Die Staats- und Ausfertigungsgebühr beträgt Fr. 296.00 (106 528/83100.40.100) und 

wird der Rechnungsadressatin gemäss Dispositiv Ziffer V auferlegt. 
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III. Gegen Dispositiv II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an 

gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift 

muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Entscheid 

ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau 

zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Rekursentscheide des Regierungs­

rates sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu 

tragen. 

IV. Die Gemeinde Weiach wird eingeladen, Dispositiv I gemäss §§ 6 und 89 PBG 

öffentlich bekannt zu machen und den Gestaltungsplan in der amtlichen Vermessung 

nachführen zu lassen. 

V. Mitteilung an die Gemeinde Weiach (unter Beilage von einem Dossier), an das 

Baurekursgericht, an das Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von je zwei 

Dossiers), an die Landolt AG, Huebstrasse 18, 8193 Eglisau (Nachführungsstelle), 

sowie an kch Ingenieure Geometer Planer, Wasterkingerweg, 8193 Eglisau (Rech­

nungsadressatin) . 

Zürich, den 9. Oktober 2012 
121232/SCB/STM 

Amt für 
Raumentwlcklung 
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